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-rr 62 Diez, Mittwoch den 14. Marz 1817 57. Jahrgang

Amtlicher Teil»

Auszug
ans de« AnSMrnngsbeftimmnnqen zu der Bnn-
deSratsverordnnng vom 15. Februar 1S17 über

Wohlfahrtspflege während des Krieges.
8 1.

Zur Erteilung der Erlaubnis ist zuständig:
I. Bei öffentlichen Sammlungen und dem Vertrieb von

Gegenständen bei öffentlichen Werbungen von Mitgliedern und
Mitnnternehmcrn.

ai sofern sie über den Bereich eines Regierungsbezirks oder
den Landespolizeibezirk Berlin nicht hinausgeben , der Re¬
gierungspräsident bezw. der Polizeipräsident von Berlin,

b) sofern sie über den Bereich eines Regierungsbezirks , aber
nicht über den Umfang einer Provinz hinauSg .hen, der
Oberpräsident,

c) sofern sie über den Bereich einer Provinz bezw. über den
Landesvolizeibezirk Berlin hinausgehen , sowie in Fällen,
in denen es sich um die Ausdehnung in einem anderen
Bundesstaat bereits genehmigter Sammlungen , Vertrieb
oder Werbungen handelt , der vom Minister des Innern er¬
nannte ständige Staatskommissar , für den ebenfalls dom
Minister des Innern ein Stellvertreter bestimint ist.
II . Bei Veranstaltungen zur Unterhaltung und Be¬

lehrung:
a) sofern sie auf ein und denselben Ort beschränkt bleiben,

die Ortspolizeibehörde , im Landespolizeibezirk Berlin der
Polizeipräsident von Berlin,

b) sofern die Veranstaltungen an verschiedenen Orten erfol¬
gen sollen (Wander -Vorführungen ), aber auf einen Re¬
gie:ungsbezirk oder den La -wespolizeibezirk Berlin be¬
schränkt bleiben , der Regierungspräsident bezw. der Polizei¬
präsident von Berlin,

0 sofern Wander -Vorführungen über die unter b) bezeichneten
Bezirke hinaus ausgedehnt werden soNen, der Oberpräsi¬
dent jeder Provinz , in der die Veranstaltungen stattftndcn.
III . Bei aN«n Veranstaltungen im Auslande ausschließlich
der Staatskomnrissar.
Sammlungen und Werbungen innerhalb eines Perfonen-

kreiseS, dessen Mitglieder ausschließlich einer staatlichen oder
Reichs-Verwaltung angehören , bedürfen lediglich der Erlaub¬
nis des betreffenden Ressortchefs, der die Erlaubnisbefugnts
auf ihn unterstoUte Provinzialbehörden übertragen kann.

Für Kirchenkollekten sowie für Sammlungen und Wer-
bringen, die von Geistlichen oder kirchlichen Oberen für kirch¬
liche Zwecke in ihren Bezirken veranstaltet werden , bewendet
es hinsichtlich der Erlaubniserteilung bei den geltenden Be-
srimmungen.

Tie Entscheidungen des Obcrpräsidenten und des Staats -,
kommissars sind endgültig.

8 2.
Tie Anträge auf Erteilung der Erlaubnis find schriftlich

einzureichen und von dem Unternehmer zu unterschreiben . Tie
Erlanbniserteilung hat ebenfalls schriftlich zu erfolgen ; von
der Erteilung einer stempelpflichtigen Ausfertigung der Er¬
laubnis wird , falls eine solche nicht ausdrücklich beantragt
ist, abzufehcn sein.

Tie Anträge sind in den im 8 1 unter l a und b, sowie
unter II a, b und c bezeichneten Fällen bei der zuständigen Ge¬
nehmigungsbehörde , in den im 8 1 unter I c undlll bezeichneten
Fällen bei dem für den Wohnsitz des Antragstellers bezw.
für den Sitz des Unternehmens zuständigen Regierungspräsi¬
denten ^ im Landespolizeibczirk Berlin bei dem Polizeivrä-
sidenten von Berlin einzureichen.

Tie zur Zuständigkeit des Staatskommissars gehörenden An¬
träge sind von dem betreffenden Regierungspräsidenten bezw.
dem Polizeipräsidenten von Berlin nach Maßgabe der nach¬
stehenden Bestimmungen eingehend zu prüfen und mit einem
Vorschlag für die Gonehmigungsbedingnnzen oder für den.
Ablehnungsbescheid unter Beifügung der entstandenen Vorgänge
dem Staatskommisiar unter der Adresse des Ministeriums
des Innern (Unter den, Linden 73) zuzusenden.

8 3.
T -em Anträge sind — abgesehen von den FäUen des 8 10

— folgende Unterlagen beizufügen:
1, Geschäftsplan des Unternehmens,
2. Form der Ankündigung,
5. Bezeichnung des in Betracht kommenden Wohlfahrts-

zwcckes,
4. Angabe, in welcher Weise die aufkommenden Mittel für

diesen Zweck Verwendung finden soUen,
5. Bezeichnung der Stelle , die über diese Verwendung zu

bestimmen hat , nach Name und Sitz,
6 Angabe , welcher Betrag oder Anteil dem Wohlfahrts¬

zweck zugeführt werden soll, bei Sammlungen ufw., die für
mehrere Wohlfahrtszwecke gemeinschaftlich veranstaltet wer¬
den, Angabe desjenigen Teiles des Gesstmterträgnrise.S, der
jedem einzelnen Zweck zugute kommen jvll^

7. Voranschlag über die zu erwartenden einzelnen Einnah¬
men und Ausgaben,
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M'c ^ammhinq über  der Bertrieb stattfinden soll,
Vi. ?(iiflnöc , in welcher Form die Mrechmmg und Abführung

der Beträge erfolgen und kontrolliert werden soll,
ll . Angabe der Zahl der Truckichriften, Postkarten. Bilde ' . j

5>?nrfen und sonstiger Gegenstände, sowie der Eintrittskarten,
deren Bertrieb beabsichtigt ist,

1.-_\ etwaige für die Beurteilung des Unternehmens wichtige
Verträge oder Inhaltsangabe mündlicher Vereinbarungen
In geigueten Fällen kann die Genehmtgungsbehörde aus

die Beibringung einzelner Unterlagen verzichten,
Erleichterrmgen dieser Art werden in Frage kommen, wenn

er- fjck. mn geringsuLige und übersichtliche Unternehmungen
oder um sch che handelt, die als zuverlässig betannt sind'
und ans gesunder Grundlage ruhen. Auch in den Fällen , in
denen die fragliche Unternehmung bereits in einem anderen
Bundesstaat genehmigt ist, dürften in der Regel Erleichterungen
angezeigt erscheinen,

8 10.
Tein 'Anträge aus Ettcilung der Erlaubnis zur Werbung

dr-n Mitgliedern für einen Verein sind beiznfüqen:
1. ein Stück der Bcrcinssatzung,
- - der Entimlrf zu dem beabsichtigten Werbcaufruf, unter

der Angabe, auf welche Weise, gegebenenfalls durch, welche
Icitnngen die Werbung beabsichtigt ist,

.1. eine Abschrift der letzten Iahresrcchnung des Vereins,
4. 'Angabe über die Zahl der Mtglieder und di? Namen

der Vorstandsmitglieder.
Tie entsprechenden Unterlagen sind Anträgen aus Ge¬

nehmigung zur Werbung für die Beteiligung an anderen nick't
von Vereinen veranstalteten Unternehmungen beiznfügen.

8 13.
Zu Anordnungen, welche gemäß 8 4 der Bnndesratsver-

ordnung gegenüber Wohlfahrtsunternehmnngen und deren Or-
ennen getroffen loerden können, ferner zur Prüfung von Büchern,
Schriften, Kassen- und Vermögensbeständen, zur Einholung von
Auskünften, Berichten und Rechnungsabschlüssen sowie zur
Entsendung von Vertretern in Versammlungen und Sitzungen
sind, je nach dem Sitz der betreffenden Unternehmung, zu¬
ständig:

HertoortUstraß? 3-6.
Bekanntmach »««.

Dir feit einigen Jahren von der Abteilung ausgeführw
Prüfung von trigonometrischen Punkten hat ergeben, das;
die 'Marksteine zum Teil ganz verschwunden, zum Teil aus
drm Äcker herausgenommen und am Wall oder im Graben
niedergclegt, zum Teil an Ort und Stelle liegend vergraben
sind Die Besitzer sind fast ausnahmslos im Unklaren über
den Zweck urid Wert der trigononietrischen Marksteine. Sie
beackern die Marksteinschutzflächen in dem Glauben , daß
ihnen zwar der Boden nicht gehöre, ihnen aber die Nutz¬
nießung überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich irrig.
Die Markstrinschutzfläche, d. i. die kreisförmige Vodenfläche
von zlvei Quadratmetern um den Markstein , darf nicht vom
Pfluge berührt werden. Bergt . § 2 der Anweisung vom
21). Juli 1878, betreffend die Einrichtung und Erhaltung
der trigonometrischen Marksteine. Zuwiderhandlungen wer¬
den nach 8 370, 1 des R.-Str .-G.-B. mit Geldstrafe dis m
150 Mark bestraft.

Durch das Umpflügen und Eggen der Marlsteinflächen
entstehen die vielen Verrückungen und Beschädigungen der
Marksteine : mit der geringsten Verschiebung ist aber der
Punkt zerstört und kann nur unter Aufwendung von erheb¬
lichen̂ Kosten von Technikern der Landesaufnahme wieder
hecgestellt werden. Tie Zerstörung Hon trigononlrtrischcn
Punkten der Preußischen Lnndestriangulation fällt unter
8 30-1 des R.-Str .-G.-B. (Gegenstand der Wissenschaft) und
wird mit Geldstrafe bis 900 Mark oder mit Gefängnis bis
zu zwei Jahren bestraft.

Trigonometrische Abteilung der Königl. Landes-
anfnahme.
v. Berirab.

J .-Nr . I. 1650. Diez,  den 6. Mär ; l3ll
-m Landespolizcibezirk Berlin der Polizeipräsident von

Berlin,
in den anderen Stadtkreisen die Ortspolizeibehörde,
in den Landkreisender Landrat.

Gegenüber Unternehmungen, denen die Erlaubnis zu einer
Veranstaltung gemäß § 1 erteilt , sind die Genehmtgangsbe-
h rden berechtigt, die in 8 4 der Bnndesratsvcrordnuns oe-
dachten Befugnisse sowohl unmittelbar als durch Vermittlung
der oben - - Absatz. 1 genannten Behörden auszuüben. '

,eür dst Anordnung der Verivaltung eines Unternehmens
gemäß 8 -1 der Bundesratsderordnung sowie für die' nach
8 - der Verordnung erforderliche Genehmigung von Aende-
n '.ngcn . die inbczug -mf die Berwenduizg . von Wohifahrts-
Mitteln beschlossen werden ist der Staatskommissar zuständig

a. ,c Aussicht über die Verwaltung ch 6 Abs. 0 der Vcr-
yrdnnng) führen die oben — Abiav l — genannten Behörden.

B e r l i n . den 19. Februar 1917.
Ter Minister ve» Inner »,

von Loebell.

Bekanntmachung.
Tie Geschäftsstunden der Domänenrentämter sind fü

die Werktage der Sommermonate April bis einschlietzlic
Stplrmber von 8 bis 12 Uhr und für die Werktag' d-
Wiittermonate Oktober bis einschließlichMärz von W/ . bi
1- Uhr^festgesetzt worden. Am letzten Werktage der Monat

September , Dezember und an den beiden letzten Werk
tagen des Monats April bleibt die Kasse geschloffen.

Wiesbaden, den 19. Februar 1912.
Königliche Regiernng,

«bterlung für direkte Steuern , Domänen und
Forste» B.

m—, . Pfeffer von S a l o m o n.

An »je Herren vürgermeifter
und die Königl . Gendarmen des Kreises.
Vorstehendes wiederholt zur genauen Beachtung.
Tie Herren Bürgermeister wollen diejenigen Personen,

ans deren Grundstücken sich trigonometrische Marksteine be'
futden, über obenstehende Aufklärungen der Königliche»
tandeöausnahme in Berlin belehren und auch d;e ül'riae
Bevölkerung in geeigneter Weise darauf aufmerksam machen
Dave, ist darauf hinzuwirken, daß die Marksteine für die
Landesaufnahme als auch für alle hieran anschließenden
Vermessungen einschließlich der Katasteraufnaymen sowie
die -Aufnahme von Konsolidationen , Zusammenlegungen,
für militärische und viele andere Zwecke von Bedeutung sind'
Wiederholt ist es vorgckommen, daß Beschädigungen an
Marksteinen von Kindern verübt worden sind. 'Dies könnte
verhütet werden, wenn die Lehrer die Kinder auf die Be¬
deutung solcher Steine aufnrcrksam machten; in dieser Hin¬
sicht wollen sich die Herren Bürgernrcister mit den -Herren
Lehrern in Verbindung setzen.

Die Orlsvorstände und Königl. Gendarmen haben sich
öfters davon zu überzeugen, ob die Diarkstrine sich noch
m dorfchristsmäßigem Zustande befinden, und mir von jeder
-Beschädigung oder Verrückung sofort Anzeige zu erstatten.
Brr den Revisionen ist jede Beschädigung der Feldsrüchle
tuttlrch-st zu vermeiden. Die Kgl. Gendarmen verweise ich auf
die ihnen bisher zugegangenen und weiter zugehenden Ver¬
zeichnisse über die vorhandenen Marksteine und die ihnen
gewordene besondere .Anweisung zur Berichterstattung vom27. 2. 1911, I. 1668.

Der Lauvr «t
Duderßsdt.

ngder rgistdie rdernbej .AlleM
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*te Me Herren » ft*«exmetfter »e» « reise».
»ett . : DreSrheb «ngderLandwirtschafttzkammer.beitrage für 1#17.

Tic Landwirtschastskammer des Reg .-Bez . Wiesbaden
ya^ beschlossen, von den beitragspflichtigen land - oder forst¬
wirtschaftlich genutzten Gnindstücken des Kammerbezirkö für
das Rechnungsjahr 1917 1'/ . Prozent des Grundsteucrrein-
ertrage «. (al,o wie im Vorjahre ) als Beitrag zur Kammer zufTfttt ’CH.

icnô HieL, Hirüveis auf meine Verfügung vom2. August
1899, J .-Nr . 3823 ll — Kreisblrtt Nr . 180 — ersuche ich

die Hebelisten nach den Ihnen bereits ^ gegangenen
Druckbogen alsbald aufzustellen und die Gemeind rechner
mit der Erhebung und Ablieferung der Beiträge zu beaur-
nagen . Tre Hebelisten pro 1916 wurden k. H. der. Gemein¬
den ebenfalls übersandt.

-tic genaueste Beachtung dieser Kreis-
dle . etbekanntmachung mache ich den Herren
-Bürgermeistern besonders zur Pflicht.

Insbesondere sind die wegen Heranziehung des
Foren salbesitzes zu den Beiträgen argebe-
neu Besirmmungen zu beachten. ,

Im Anschluß an die vorerwähnte Kreisbla7tBTannt-
machung bemerke ich ergänzend hierzu noch folgendes:

Nach ß Z, Ziffer 1 der Satzungen der Lanvwrrrschafts-
kammer smd wahlberechtigt,  also auch bcitrags-
pilrchtig  die Eigentümer oder die Nutznießer oder die
Pachter:

a) land- und forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke mit
e.ncm jährlichen Grundsteuerreinertrag von 20 Talern
oder mehr;

d) i e i 11 forstwirtschaftlich genutzter Grundstücke mit
einem Grundsteuerreinertrag von 50 Talern oder mehr.

. Es sind daher alle  diejenigen Land- und Forstwirte
wr. che Grundstücke mit dem angegebenen Grundsreuerrein-
ertrage oder mehr bewirtschaften , in die Hebelisten auftu-
mhmcn , und zwar sind:

1 Land- und Forstwirte , welche Grundbesitz mit dem
angegebenen Grundsteuerreinertrage oder mehr in der
Gemarkung ihres Wohnsitzes bewirtschaften , in der
Hebeliste dieser Gemeinde:

2. Land- und Forstwirte , welche Grundbesitz nut dem an¬
gegebenen Grundsteuerreinertrag oder mehr außerhalb
chrcs Wohnsitzes in der Gemarkung einer Nachbarqe-
mrrnde bewirtschaften , in der Hebeliste dieser Nachbar¬
ge me inde;

S. Land- und Forstwirte , deren bewirtschafteter Grnnd-
bLsitz in der Gemarkung ihrer Wohnsitzgemeuidc den
angegebenen Grundsteuerreinertrag zwar nicht erreicht,
welche aber durch Hinzurechnung des Grundsteuerrein¬
ertrages aus bewirtschafteten , in Nachbargemeinden be-
lcgcnen Ländereien beitragspflichtig iverden (ausge¬
nommen den bei 2 erwähnten Besitz), in dcr Hebeliste
ihrer Wohnsitzgemeinde zu flchren.

Beispiel zu 3.
Landwirt A., wohnhaft in Allendorf , bewirtschaftet in

der Gemarkung:

Allendorf 0,50 ha  mit 3 Talern Grdst.-Reinertrag,
Ahausen 1.00 ha  mit 7 Talern Grdst.-R- inertmo
GberrShausen 0,25 ha  mit 1 Taler Grd st.-Reine Araa,
Katzenelnbogen 3,00 ha  mit 10 Talern Grdst.-Reinertrag.

Sm 21 Talern.

Tn Grundbesitz ist am Wohnsitz des Landwirts A.,
oliv rn Allendorf , und zwar in seiner gefaulten sich auf
verschredene Gemeinden verteilenden Größe beitragspflich¬
tig und in dieser Gemeinde in seiner ganzen Größe iu sie
Hebeliste aufzunehmrn.

'»e.rv Ihwmuun « V» tK,i: yivn-
b0R \tbtm Volten Tater de» Geiamt -Granvsteaerr <.tnerlr ^ae»
unter Weglassung der Bruchteile aus Spalte 8 3Vi Mennig
zu berechnen. Die Hebelisten müssen in Spalte 8 und 9
aufaddiert sein.

In Spalte 8 „Grundsteuerreiuertrag insgesamt " sind
Mdcch nur die vollen Taler auszuaddieren , di: Bruchteile
der Taler aber außer Betracht zu lassen.

In : Vorjahre hatten wieder verschiedene Gemeindei :.
trotzdem dies ebenfalls angeordnet war , die B .' -tvegslisten
in Spalte 8 nicht aufaddiert . Bei Ausstellung der diesjähri¬
gen Listen hat dies unbedingt zu geschehen.

Wc sich der Grundsteuerreiuertrag iu einzelnen Ge¬
binden gegen das Vorjahr verringert haben sollre, ist am
Lchlu.sc der Liste der Grund einer solchen Verminderung
zum Ausdruck zu bringen . Hiergegen ist im Vorjahre wieder
von verschiedenen Gemeinden verstoßen worden.

vielen Hebelisten haben auch die Quittungen der
Ecmcmveiechner über die in Abzug gebrachten Hebeget-ühren
^fehlr und sind daher die Rechner anzuweisen , daß diese
Quittungen fiir die Folge ordnungsmäßig geleister werden.

. Tie Beiträge sind nach Abzug von 3 Prozent .vcbcge-
! buhreu b i s sp ä te sten s z u m 15 . Ma i d. I s . a n d i -

KLnidliche Kreiskasse in Limburg  abzuliefern,
gleichzeitig auch die diesjährige und vorjährige Hebeliste.

Tec Kgl . Forst - und Domänenfislus  ist mit
stincnk beitragspflichtigen forst- und domänenfiskalischeu
Grundbesitze in die Beitragslistc nicht mehr ruszunehmen

Tic Standesherrschaft Schaum bürg  wirs in
der Gemeinde Schaumburg für sämtlichen im Nntirlahu-
krrise belegenen Grundbesitz in einem  Betrage veranlag
Eine Rüiüerhebung von den Pächtern findet durch die Ge-

, meu.derechner nicht mehr statt.

Ich erwarte , daß sämtliche beitragspflichtigen Personen
pp in dir Listen ausgenommen werden.

Durch Einziehung und Prüfung verschiedener List>-n
werde ich mir hiervon Ueberzeugung verschaffen.

Der gesetzte Termin für Wlieferung der Beiträge und
Hebelisten in die .Kreiskasse ist unbedingt einzu-
halten.

Wer Landrnt.
D « »«r>a »t.

J .-Nr . II. 2364. Diez,  den 8. März 1917.

Brtriffu Auuahmrstklltn jür getrsgrae Kleiduags- u«d
Wäschestücke und für getragene Schnhware«.
Entsprechend der Bestimmung der Bekanntmachung über

den Verkehr mit getragenen Kleidungs - und Wäschestücken
und getragenen Schuhwaren vom 23. Dezember 1916 sind
für deii Erwerb , die Verarbeitung und die Veräußerung g -
tragencr Kleidungs - und Wäschestücke und getragener Schuh-
wcnen

a) in Diez bei der Schneiderin Kath . Köll Altstadt-
straßc 22,

b) ln Nassau im Rathause,
c) in Bad Ems im Rathaust

Stellen eingerichtet worden.

Lw Herren Bürgermeister werden ersucht, dies sogleich
iu den Gemeiuden bekannt zu geben und die Bevölkerung
zur Ablieferung getragener Kleidungs - und Wäich-stücke
und getragener Schuhwaren aufzufordern.

D«r Vorsitzende des Kreis«,rsschnsies.
Duderstadt.



betrifft : Abgabe von Zcbenmitteln.
6s ist die Wahrnehmung gemacht worden, daß dvn ver¬

schiedenen Geschäftsleuten die für die Nahrungsmittel -Ab¬
gabe getroffenen Bestimmungen fortgesetzt überschritten wer¬
btn. So ist namentlich festgestellt worden, daß sich viele
Bister an den Bestimmungen über die Abgabe des Brotes
nicht mehr halten und daß sie namentlich auf jede Brot¬
marke, auch wenn sie nicht von der Ortspvlizeibehöroe als
Zusatzbrotmarke gekennzeichnet ist, abgeben: auch wird Brot
ohne Brotmarke abgegeben.

Trcscs wenig vaterländische Verhalten der Geschäfts¬
leute darf keinesfalls länger geduldet werden. Ich ersuche
daher Ctc Ortspoliheibehörden , mit aller Strenge des Ge¬
setzes gegen jede Uebertretung der Gesetzesbestimmungenvor-
zugrhcn. Bei wiederholten Verfehlungen ersuche ich mir
die Geschäftsleute namhaft zu machen, damit ihre Betriebe
polizeilich geschlossen werden können.

Der Verfitze«»« »e» Jt7ei»«»#f<$« fie#.
Suberftabt

J .-Rr 366/11. Cassel,  den 19. Febk. 1917.
Bekanntmachung

Tie Schlachtung aller SchaflSmurer und Idegenunilt-r-
fämmcr, die ip diesem Jahre geboren sind oder geboren
werden, wird bis auf weiteres verboten.

8 2
Das Verbot findet keine Anwendung auf Schlachtun¬

gen, die erfolgen, weil zu befürchten ist, daß das Tier av
einer Erkrankung verenden werde, oder weil es infolge
eines Unglücksfallcs sofort getötet werden «nutz. Solä -e
Schlachtungen sind innerhalb 24 Stunden nach der Schlach¬
tung der für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizeibe --
hörde anzuzeigen.

8 3.
Ausnahmen von diesem Verbot können aus dringende»

wirtschaftlichen Gründen vom Land rat , in Stadtkreis ?«
von der Ortspolizeibehörde zugelassen werden.

8 4.
Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnung werden ge¬

mäß 8 5 der eingangs erivähnten Bekanntmachung mit
Geldstrafe bis zu 1500 Mark oder mit Gefängnis bis zu
drei Monaten bestraft.

8 5.
Die Arwrdnung tritt mit dem Tage ihrer Bekaurrtuuich-

ung im Deutsck>en Reich- und Preußischen Staatsanzeizer io
Kraft.

Berlin , den 31. Januar 1917.
Wie dortseits bekannt sein dürfte, haben wir im Jührt

1909 in Hofgeismar ein Jnvalidenheim eröffnet.
Tas Jnvalidenheim ist für die Ausnahme von etwa 20

männlichen  Rentenempfängern eingerichtet, die vorzugs¬
weise mit landwirtschaftlichen Arbeiten beschäftigt werden.

Ta zur Zeit einige Plätze in dem Jnvalidenheim frei
sind, wäre es uns sehr erwünscht, wenn dortseits wiederholt
in geeigneter Weise— vielleicht durch die Gemeindebehörden,
Krankenkassen, Auskunftsstellen, oder durch die Kreisblätter
«. A., jedoch ohne daß uns Kosten erwachsen— den Inva¬
liden- und Altersrentenempsängern hiervon Kenntnis gegeben
würde mit der Aufforderung, daß diejenigen Rentenempfänger,
welche in das Jnvalidenheim ausgenommen zu werden wün¬
schen, ihre Aufnahme alsbald  beantragen.

Zugleich sei bemerkt, daß die Aufnahme eines Renten¬
empfängers in ein Jnvalidenheim von dem Verzicht auf die
Invaliden - oder Altersrente abhängig ist, und daß in dem
Jnvalidenheim in Hofgeismar nur solche männliche Renten¬
empfänger der diesseitigen Versicherungsanstalt ausgenommen
werden können, welche verträglich, nüchtern,  arbeitswillig
und imstande sind, leichtere Arbeiten, insbesondere Garten-
und Feldarbeiten zu verrichten und welche nicht an tuber¬
kulösen,  Krebs - oder schweren Herzkrankheiten leiben.

Bei den jetzigen schwierigen Ernährungsverhältnissen dürfte
es sich namentlich, für alleinstehende Rentenempfänger eni-
psehlen, sich in einem derartigen Heim aufnehmen zu lassen.

Der Borstand
der Landetverstcheruugöanstalt Hessen-Nassau.

Frhr v. Riedesel, Landeshauptmann.

B.-A. 131. Diez,  den 7. März 1917.
«tu die Herren Bürgermeister de» Kreise».

Abdruck zur Kenntnis und Bekanntgabe an die Renten¬
empfänger.

Da » Berficherungsamt
Der Borfitzende

I . » .
Zimmermann.

Anordnung über das Schlachten von Ziegenmutter-
und Schaflümmern.

Aus Grund des 8 4 der Bekanntmachung des Stell¬
vertreters des Reichskanzlers über ein Schlachtverbci für
rrächtrg« Kühe und Sauen vom 36. August 1915 (Reichs-
Grsetzbl. S . 515) wird hierdurch folgendes bestimmt:

Ter Minister für Landwirtschaft,
Domänen und Forsten.
Freiherr von Schorlemer.

Anzeige «.

Immobttienver steigerung.
Samstag , den 17. ds. Mts .,

nachmittags 3 Uhr
lasten die Erben der verstorbenen Eheleute Wilhelm Sar-
torrus I. und Elisabeth« geb. Fackingcr dvn hier ein in
hiesiger Gemeinde, an  der Diezerstraße Nr . 35 belegeneS

zweistöckiges Wohnhaus
nebst Hausgarten  und 8 in der Gemarkung Freiendiez
und 1 in der Gemarkung Birlenbach belegen? Grund¬
stücke auf dem hiesigen Bürgermeisteramt öffentlich ver¬
steigern.

Freiendiez,  den 8. März 1917. 1972
Der Bürgermeister.

Künzler.

Holzversteigerung.
Samstag, den 17. ds. Mts.,

nachmittags2 Uhr
werden im Walddistrikte Wäldchen(Braunebach) versteigert:,

36 Rm. Eichenscheit und -Knüppel,
116 Rm Buchenscheit und «Knüppel,
16 Rm. Weichholzknüppel.

Sammelpunkt in der Braunebach bei Holznummer 228.
Oberlahnstein, den 13. März 1917.

Der Magistrat.

Beraatw örtlich für die Schriftlettnng Richard Hei», Ba« U« O.
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